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§ 5 HBV
 HBV - Heimbauverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Es ist geeigneter Raum für die Therapieangebote eines P0egeheimes zu scha1en. Es sind mehrfach nutzbare

Räumlichkeiten zu schaffen, um die Vernetzung von ambulanter und stationärer Versorgung zu unterstützen.
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